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3. Abschnitt: Verkehr zwischen Behörden und Beteiligten 

Anbringen 

§ 13. (1) Anträge, Gesuche, Anzeigen, Beschwerden oder sonstige Mitteilungen können, sofern in den 
Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, bei der Behörde schriftlich oder, soweit es der Natur der 
Sache nach tunlich erscheint, mündlich eingebracht werden. Dies kann in jeder technischen Form geschehen, die 
die Behörde zu empfangen in der Lage ist. Einem mündlichen Anbringen ist unabhängig von der technischen 
Einbringungsform jedes Anbringen gleichzuhalten, dessen Inhalt nicht zumindest in Kopie zum Akt genommen 
werden kann. Als Kopie gilt jede inhaltlich unverfälschte Wiedergabe des Originals. Die Behörde hat die 
Adressen sowie die allenfalls bestehenden besonderen technischen Voraussetzungen, unter welchen Anbringen 
rechtswirksam eingebracht werden können, durch Anschlag an der Amtstafel und im Internet kundzumachen. 
Langt ein Anbringen an einer nicht kundgemachten Adresse der Behörde ein, so ist es auf Gefahr des 
Einschreiters an eine kundgemachte Adresse weiterzuleiten. 

(2) Rechtsmittel und Anbringen, die an eine Frist gebunden sind oder durch die der Lauf einer Frist 
bestimmt wird, sind schriftlich einzubringen. 

(3) Mängel schriftlicher Anbringen ermächtigen die Behörde nicht zur Zurückweisung. Die Behörde hat 
vielmehr von Amts wegen unverzüglich deren Behebung zu veranlassen und kann dem Einschreiter die 
Behebung des Mangels mit der Wirkung auftragen, daß das Anbringen nach fruchtlosem Ablauf einer 
gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist zurückgewiesen wird. Wird der Mangel rechtzeitig behoben, 
so gilt das Anbringen als ursprünglich richtig eingebracht. 

(4) Die schriftliche Ausführung eines mündlichen Anbringens kann wegen inhaltlicher Unklarheit oder 
auch dann, wenn ein mündliches Anbringen der Natur der Sache nach nicht tunlich erscheint, aufgetragen 
werden. Die Wiederholung eines Anbringens ist aufzutragen, wenn dessen Inhalt aus technischen Gründen nicht 
vollständig erkennbar ist. Verlangt der Gegenstand eines Anbringens den Nachweis der Nämlichkeit des 
Einschreiters und der Echtheit des Anbringens, so hat die Behörde, wenn diesbezügliche Zweifel bestehen, die 
Erbringung des Nachweises aufzutragen. Für die Behebung solcher Mängel ist eine angemessene Frist zu setzen, 
nach deren fruchtlosem Ablauf das Anbringen als zurückgezogen gilt. 

(4a) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 10/2004) 

(5) Zur Entgegennahme mündlicher Anbringen ist die Behörde, außer bei Gefahr im Verzug, nur während 
der für den Parteienverkehr bestimmten Zeit verpflichtet, zur Entgegennahme schriftlicher Anbringen nur 
während der Amtsstunden. Schriftliche Anbringen, die außerhalb der Amtsstunden binnen offener Frist in einer 
technischen Form eingebracht werden, die die Feststellung des Zeitpunkts des Einlangens ermöglicht, gelten als 
rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der 
Amtsstunden zu laufen. Die Amtsstunden und die für den Parteienverkehr bestimmten Zeiten sind von der 
Behörde durch Anschlag an der Amtstafel sowie im Internet kundzumachen. 
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(6) Die Behörde ist nicht verpflichtet, Anbringen, die sich auf keine bestimmte Angelegenheit beziehen, in 
Verhandlung zu nehmen. 

(7) Anbringen können in jeder Lage des Verfahrens zurückgezogen werden. 

(8) Der verfahrenseinleitende Antrag kann in jeder Lage des Verfahrens geändert werden. Durch die 
Antragsänderung darf die Sache ihrem Wesen nach nicht geändert und die sachliche und örtliche Zuständigkeit 
nicht berührt werden. 

(9) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 10/2004) 


